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Multimodale Mobilitätsdienstleistungen 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 7. Dezember 2018 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zu 
den multimodalen Mobilitätsdienstleistungen zukommen lassen. 
 
Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft. Sie unterstützt die Vorlage im Grund-
satz. Diese ist notwendig, um multimodale Mobilitätsdienstleistungen zu fördern und für mehr 
Investitionssicherheit zu sorgen. Dabei soll dem öffentlichen Verkehr innerhalb eines multi-
modalen Verkehrssystems eine wichtige Schnittstellenfunktion zukommen.  
 
Gleichzeitig ist die Vorlage noch anzupassen. Es fehlt beispielsweise eine kritische Ausei-
nandersetzung mit Chancen und Risiken der Öffnung der Daten- und Vertriebssysteme der 
bestehenden öV-Unternehmen. Die Folgen sind noch zu wenig abschätzbar. Zudem ver-
pflichtet die vorgesehene Gesetzesänderung zwar öV-Unternehmen zur Öffnung ihrer Daten- 
und Vertriebsstrukturen, für die übrigen Mobilitätsanbieter sind jedoch lediglich Anreize vor-
gesehen. Diese Ungleichbehandlung kann dazu führen, dass der Grundsatz der Reziprozität 
untergraben wird. Problematisch ist dieser Umstand nicht zuletzt deshalb, weil die Vorlage 
nicht verhindert, dass öV-externe Mobilitätsanbieter untereinander Exklusivverträge ab-
schliessen. Solche Unternehmen würden damit nicht nur vom Zugang zum öV-Vertrieb profi-
tieren, sondern könnten sich gleichzeitig die exklusive Zusammenarbeit mit anderen Mobili-
tätsunternehmen (z.B. Carsharing oder Taxibetriebe) sichern. Solche Absprachen hätten 
eine massive Marktverzerrung zur Folge und müssen in der Vorlage deshalb zwingend un-
tersagt bleiben. Es ist insbesondere zu prüfen, ob die Regelung im Personenbeförderungs-
gesetz am korrekten Ort erfolgt, oder ob dazu ein eigenes Gesetz zu schaffen ist. 
 
Der Zeitpunkt der Gesetzgebung erscheint aber richtig. Denn ein Blick in die Vergangenheit 
zeigt, dass die öV-Unternehmen selbst im heute abgeschlossenen Markt nur sehr träge und 
kaum ohne Druck von aussen auf neue Technologien reagieren. 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
  



 

AI 013.12-148.1-331947  2-2 

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Markus Dörig 

 
 
 

Zur Kenntnis an: 
- konsultationen@bav.admin.ch  
- Volkswirtschaftsdepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg  
- Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 


